
 
 

Digitale Bereitstellung von Beihilfebescheiden in der BeihilfeNRWApp 
 
 
Seit dem 24.02.2026 besteht die Möglichkeit, Beihilfebescheide digital über die App abzu-
rufen. Ein postalischer Versand kann damit entfallen. 
Öffnen Sie den digitalen Beihilfebescheid auf jeden Fall innerhalb von 14 Tagen nach Er-
halt, um einen sonst gesetzlich vorgeschriebenen zusätzlichen Versand auf dem Postweg 
zu vermeiden. 
Die neue Funktion aktivieren Sie mit nur wenigen Klicks direkt in der App: 

1. Startseite der App öffnen 
2. Drei Striche oben links →im Menu: ‚Alle Dokumente‘ auswählen 
3. Drei Punkte oben rechts →Kachel ‚Postfachstatus OK‘ anklicken 
4. ‚Postfachdokumente‘ → aktivieren“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf den Internetseiten des LBV NRW: h 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/dienststellen/landesamt-fur-besoldung-und-versorgung-nrw/beihilfe-nrw-app


Weitere Informationen erhalten Sie auf den Internetseiten des LBV NRW: https://www.fi-
nanzverwaltung.nrw.de/dienststellen/landesamt-fur-besoldung-und-versorgung-nrw/bei-
hilfe-nrw-app. 
 
 
Hinweis zum Einreichen von Widersprüchen:  
 
Bitte beachten Sie, dass Sie mit der BeihilfeNRWApp weiterhin keinen Widerspruch gegen 
einen Beihilfebescheid einlegen können. Für das Einlegen eines Widerspruchs in elektro-
nischer Form gelten die besonderen Anforderungen des § 55a Verwaltungsgerichtsord-
nung.  
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